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Vorwort zur 11. Auflage

Seit dem Erscheinen der zehnten Auflage im Jahre 2008 ist zwar nur vergleichsweise
wenig Zeit vergangen. Gleichwohl hat sich viel getan: Die weit reichende Reform des
Wohnungseigentumsrechts von 2007 prägt mittlerweile Wissenschaft und tägliche Praxis,
die sich an eine Vielzahl von Neuerungen zu gewöhnen hatten. Zudem hat das neue Recht
inzwischen auf breiter Front die Gerichte erreicht. So sind bereits eine Vielzahl instanzge-
richtlicher Entscheidungen zum reformierten WEG zu verzeichnen, aber auch der V. Zivil-
senat des Bundesgerichtshofs ist zunehmend damit befasst, und im Schrifttum werden die
Neuregelungen unvermindert lebhaft diskutiert. Die vorliegende elfte Auflage des Kom-
mentars soll dem Rechtsanwender wiederum eine aktuelle und zuverlässige Unterstützung
bei der Anwendung des Gesetzes bieten.
Im Bearbeiterkreis ist durch den allzu frühen Tod von Joachim Wenzel am 29. August

2009 eine schmerzliche Lücke entstanden. Wer ihn persönlich erleben durfte, weiß, wie
sehr ihm das Wohnungseigentumsrecht am Herzen lag und mit welchem Engagement er
sich um die Weiterentwicklung dieses Rechtsgebiets verdient machte. Seine Erläuterungen
zu den zentralen Regelungen des § 10 WEG gehören zu seinen bedeutendsten Kommen-
tierungen; sie bleiben wegweisend für die weitere Rechtsentwicklung. Es war ihm ver-
gönnt, seine Kommentierung der §§ 10 ff. und 43 ff. WEG noch auf den Stand von Anfang
Mai 2009 zu bringen. Sie ist nunmehr in die Hände von Michael Klein übergegangen, der
als Mitglied des V. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs für Kontinuität bürgt.
Die Neubearbeitung bringt den Kommentar im Wesentlichen auf den Stand vom 1. Mai

2010. Wie stets sind die Autoren für Anregungen und Kritik dankbar.

Berlin/Karlsruhe/Mainz, im Mai 2010 Christian Armbrüster
Matthias Becker
Michael Klein
Werner Merle
Eckhart Pick

.



Zitiervorschlag
z. B.Merle in Bärmann § 23 Rn 16
oder Pick in Bärmann Einl Rn 5

(jedoch bitte nicht z. B. Bärmann/Merle . . ., weil dies zu Verwechslungen mit dem kleinen
WEG-Kommentar von Bärmann/Pick führen könnte)

Es haben bearbeitet

Professor Dr. Christian Armbrüster,
Freie Universität Berlin,

Richter am Kammergericht:
§§ 1–9 WEG

Dr. Matthias Becker,
Rechtsanwalt, Berlin:

§ 16 WEG

Dr. Michael Klein,
Richter am Bundesgerichtshof:
§§ 10–15 und §§ 43–50 WEG

Professor Dr. Dr. h. c. Werner Merle,
Rechtsanwalt, Berlin:

§§ 20–29, 60 sowie 62–64 WEG

Professor Dr. Eckhart Pick,
Parl. Staatssekretär im BMJ a.D., Mainz:
Einl., §§ 17–19, 30–42 sowie § 61 WEG
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